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teilen. ERan muß bie Sente anhören, toeldje mitten in ber

gewerblichen SrapiS ftehen unb aus eigener (Srfatjrung bie

fRotwenbigfeit non SerufSgenoffenfcßaften erfennen. Softulat
9 follte baßin abgecnbert werben, baß eine SerufSgenoffen»
fdjaft nur mit SweibrittelSmeßrheit aufgelöft werben tann;
auch fotlte bie Sauer einer SerufSgenoffenfdjaft auf ein

ERinimum bon mehreren Saßren feftgefeßt werben, bamit
nicht bie Stuftöfung fdfjon bet ben erften ElnfangSfdjwierig»
feiten befchloffen wirb.

§r. ERap Sincte, Ingenieur in 3ürtcß, fann nod) nidjt
aEe Konfequenzen ber borgefcßlagenen SerufSgenoffenfcßaften
iiberfefjen. ERan foEte für irgenb eine SerufSart ein Sei»

fpiel über bie Srünbnng unb Organisation einer folgen
SerufSgenoffenfcßaft gemeinfaßlid) barfteEen tonnen. Un»

Zweifelhaft hoben Diele SerufSarten ein hobeä Sntereffe an
ber Drganifation in SerufSgenoffenfcßaften.

§r. 3ngenieur Slum in 3üricß äußert Sebenfen bagegen,

baß nach Softulat 7 baS ©timmrecht in wirtfchafttichen
fragen auch ben 2lu3länberu erteilt werben foEe, unb wünfctjt,
baß nur politifch ftimmbereditigte ©cßweizerbürger in ber

SerufSgenoffenfcßaft ftimmfähig fein foEten.

£r. ©eifert, ftrchiteft in Kreuzungen, getraut fid) nid)t,
heute über bie Sorlage abzuftimmen, weil bie thurgauifdjen
©eftionen nicht im gaEe gewefen feien, biefelbe näher zu
prüfen. ®S gefäEt ihm auch nidjt, baß §r. Sreulicß mit
PoEen fjänben nach biefen SerufSgenoffenfcßaften greift unb

§rn. ©cßeibegger unterftüßt hat.

Sie §£>. S^Eweger unb iß. Karpentier in 3üricß fönnen
fich ebenfaflS nicht zu einem abfcßließenben Urteil entfcßließen.
Seßterer nimmt ben Don £>rn. ©iegerift faEen gelaffenen
Eintrag wieber auf, Wonadj fin 3'ff^r 2 ber Stefolution bie

EBorte „im ©inn unb Seift ber heute angenommenen ißo»

ftulate" zu ftreidhen finb.
Sas ißräfibium erftärt nunmehr bie StSf'uffion für

gefcßloffen unb erteilt nodj ben beiben ^Referenten baS Eßort
Zur ©rwieberung.

§r. SfugIer=®onzenbach empfiehlt bie Pom Keniralborftanbe
borgefcßlagene Stefolution zur Einnahme. Sie grage foEte

infoweit genügenb abgeflärt fein, bah barüber ein grunb»
fäßlidjer Kntfcßeib gefaßt unb bem Kentraloorfianb eine

SireftiDe zum weiteren Sorgehen gegeben werten tonnte,
(©cplufs folgt.)

ft-örkmtQ kr SSerufälelji-e ktut föietfter.
Ser © ch w eiz er. S e w e r b e D er ein ift gewillt, eine

angemeffene Sergütung in gornt eines SufcßuffeS
Zum S ehr gelb bis auf ben Setrag Don gr. 250 folcßen
tganbwerfsmetftern zu Derabfolgen, welche ber

utnftcrgiUtigcu £>crimliU&mig üon öcljtlitigc«
ihre befonbere Sorgfalt unb Slufmertfamteit wibmen unb
Dermöge ihrer Sefäßigung für KrfüEung naihgenannter Ser»
pflichtungen genügenbe ©ernähr bieten.

1. Ser bewerbenbe EReifter muh feinen Seruf felbftänbig
betreiben, ©eine SBerfftätte foE ben teeßnifeßen Sin»

forberuugen ber Segenwart entfprechen.
2. Ser Sehrmeifter muh fich Derpftidjten, ben Don ihm

aufzuneßmenben Sehrling in aEen Kenntniffen unb

Kuufifertigfeiten feines SeWerbeS heranzubilben, ihn
auch außerhalb ber SBertftätte in 3ucf)t unb Drbnung
ZU halten, zum fleißigen Sefud) ber gewerblichen gort»
bilbungS» ober Serufefcßulen anzuhalten unb zur
Seilnaßme an ben ßeßrltngSprüfungen zu Derpflichten,
überhaupt nach feinen Gräften afleS zu thun, waS zu
einer Wohlgeregelten SerufSlehre gehört.

3. Ser Sehrmeifter muh bem Sehrling, fofern biefer nicht
im Klternßaufe Derbleiben tann, in feinem eigenen
gauShalt Soft unb EBoßnung geben, ebentneE ihm
Zur Unteitunft in einer orbenilicßen gatnilie behilflich
fein unb für gefunbe Serpflegnng unb zroetfutäßige

Krzießung in berfelben bie Serantwortlichteit über»

nehmen.
4. Ser Sehrbertrag ift nach ben Seftimmungen beS feßweiz-

SRormal » SehrüertrageS feftzufteEen unb burd) ben

©djweizerifcßen SewerbeDerein zu genehmigen. Sie
Sauer ber Sehrzeit muß ben Dom ©chmeizerifchen
SewerbeDerein für jebeS Sewerbe aufgefteEten Etormen
entfprechen.

Sie EluSwaßl ber Sehrmeifter erfolgt auf Srunblage ber

eingehenben fcßriftlicßen Slnmelbungen unb mit möglichfter
Serücfficßtigung ber Derfchiebeuen SerufSarten unb SanbeSteile

burdj ben Kentralborfianb be§ Schweiz. SewerbeDereinS. Sen
Sorzug erhalten inbeë folche EReifter, a) bie burch regel»

mäßige Seilnahme ihrer frühern Seßrlinge an SehrlingS»
Prüfungen bereits groben ihrer Sehrmeifterthätigfeit aufzu»
weifen haben; b) welche ERitglieb einer ©eftion beS Schweiz-
SewerbeDereinS finb; c) an beren EBoßnort eine gute gadj»
ober gewerbliche gortbilbungSfchule fid) befinbet.

Sie bezüglichen fßfltdjtenßefte unb ElnmelbungSformulare
tonnen beim ©efretariate beS Schweizer. SewerbeDereinS in
3ürid), baS auch 3« jeber weitern EluSfunfterteilung bereit

ift, bezogen Werben. tpanbWerfSmeifter, Weldje ben ge»

forberten Serpflicßtungen glauben entfprechen zu tonnen, be»

lieben fich unter Seifügung ber Derlangten Qeugniffe bis
fpäteftenS ben 30. 3 a n u a r 1896 bei uns fdjriftlicß an»

Zumelben.

3üric&, ben 10. Sezember 1865.
|»er éentrafoorfïanb bes Schweizer, ^»emerßenereitts.

*8eröanb3toefen.
Sdjweij. SuglcrDereiu. Serfelbe hat in leßter ©ißung

Zum Srattanbum „greife" befchloffen, eS fei bem Kentraloor»
ftar.be zu beantragen: ber ©eßweiz. 3wglerüerein möge be»

fcßließen mit bem 3aßre 1896 einen Eluffdjlag Don 8% auf
fämtlidjen 3w0dU)aren unb Don aEen gabritanten beS

©hweizer. 3i£0l«DereinS eintreten gu laffen. — Sie bieS»

bezüglichen Kirfulare foEen Dom SentralDorftanbe für aEe

ERitglieber ausgearbeitet werben, ebenfo foE ben EtidjtoereinS»
mitglieberu Don bem Stfcpluffe refp. 2luffchlag beS ©entrai»

DorftanbeS Mitteilung gemacht werben.
2113 teßteS Srattanbum wirb über bie fdjledjten 3ahIungS»

ufancen, bie in biefem gachje unb fpezieE bei ber ©eftion
3ürid) walten, referiert unb auch barüber befchloffen. Ser
Schweiz. 3teglerDerein möge als aBgemeine !Rorm fur Eté»

gulierung ber Shonwarenfabrifate fich einigen auf monatliche
EiechnungSfteEung unb 2lbgabe Don brei 2Ronat--2Sechfel.

ßine fehr zahlreich befuihte Ißerfammluttg be§ ©entrai»
Perhattbeê her fUleificr» unb ©ewerbePereine bon Rurich
faßte einftimmig folgenbe Etefolution: „Sie heutige Sele»

giertenberfammlung, nach Kenntnisnahme, baß bis jeßt Don

«Seite ber Slafermeifter ber Schuß ber ftäbtifdjen unb ftaat»
Itdjen Organe oergeblid) angerufen würbe, befd)Iteßt: Ks ift
eine gehörig motibierte Kingabe an ben KantonSrat unb

Sroßen ©tabtrat zu richten, eS mödjten bie oberften Snftanzen,
fowohl EtegierungSrat als engerer ©tabtrat, ben Sluftrag
geben, nuüerzüglid) bie bezüglichen SefeßeSbeftimmungen zu

Deröffentliihen unb ben EReiftern benjenigen Schuß zu bieten,
ber ihnen als Sürger nach Sefcß unb Stecht zufteßt. 3tu
übrigen fprießt fie ben Slafermeiftern ißre üoEe 2lnerfennung
für ißr energifcßeS Sorgeßen ir. ben jüngften ©treiftagen auS

unb ertlärt fich mit benfelben folibarifcß."

Dhlißatortfiße, hhktkïurifdje ©itherfteEung ber 3-or»

berungen ber §anbwerfer bei Eleubauten habe ber beutfäw
SewerbeDerein, fo referierte §err ©tabtrat KoEer in ber

ERontagSoerfammlung im „SBeißen 2Binb" in 3uri<h «IS

notwendig eraeßtet unb eine bieSbezüglicße petition an bert

EteicßStag gerichtet. 2lucß wir in 3üricß, ertlärte ber Etebner,

foEten uns für folcße ©icßerfteBung ber fèanbwerfer wieber

neu ins 3«ug legen.
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teilen. Man muß die Leute anhören, welche mitten in der

gewerblichen Praxis stehen und aus eigener Erfahrung die

Notwendigkeit von Berufsgenossenschaften erkennen. Postulat
9 sollte dahin abgeändert werden, daß eine Bernfsgenossen-
schaft nur mit Zweidrittelsmehrheit aufgelöst werden kann;
auch sollte die Dauer einer Berufsgenossenschaft auf ein

Minimum von mehreren Jahren festgesetzt werden, damit
nicht die Auflösung schon bei den ersten Anfangsschwierig-
kecken beschlossen wird,

Hr. Max Lincke, Ingenieur in Zürich, kann noch nicht
alle Konsequenzen der vorgeschlagenen Berufsgenossenschaften
übersehen. Man sollte für irgend eine Berufsart ein Bei-
spiel über die Gründung und Organisation einer solchen

Berufsgenossenschaft gemeinfaßlich darstellen können. Un-
zweifelhaft haben viele Berufsarten ein hohes Interesse an
der Organisation in Berufsgenossenschaften.

Hr. Ingenieur Blum in Zürich äußert Bedenken dagegen,

daß nach Postulat 7 das Stimmrecht in wirtschaftlichen
Fragen auch den Ausländern erteilt werden solle, und wünscht,

daß nur politisch stimmberechtigte Schweizerbürger in der

Berufsgenossenschaft stimmfähig sein sollten.
Hr. Seifert, Architekt in Kreuzlingen, getraut sich nicht,

heute über die Vorlage abzustimmen, weil die thurgauischen
Sektionen nicht im Falle gewesen seien, dieselbe näher zu
prüfen. Es gefällt ihm auch nicht, daß Hr. Greulich mit
vollen Händen nach diesen Berufsgenossenschaflen greift und

Hrn. Scheidegger unterstützt hat.

Die HH. Zellweger und P. Carpentier in Zürich können
sich ebenfalls nicht zu einem abschließenden Urteil entschließen.

Letzterer nimmt den von Hrn. Siegerist fallen gelassenen

Antrag wieder auf, wonach sin Ziffer 2 der Resolution die

Worte „im Sinn und Geist der heute angenommenen Po-
stulate" zu streichen sind.

Das Präsidium erklärt nunmehr die Diskussion für
geschlossen und erteilt noch den beiden Referenten das Wort
zur Erwiederung.

Hr. Kugler-Goozenbach empfiehlt die vom Centralvorstande
vorgeschlagene Resolution zur Annahme. Die Frage sollte
insoweit genügend abgeklärt sein, daß darüber ein gründ-
sätzlicher Entscheid gefaßt und dem Centralvorstand eine

Direktive zum weiteren Vorgehen gegeben werden könnte.
(Schluß folgt.)

Förderung der Berufslehre beim Meister.
Der S ch w eiz er. G e w e r b e v erein ist gewillt, eine

angemessene Vergütung in Form eines Zuschusses
zum Lehrgeld bis auf den Betrag von Fr. 259 solchen

Handwerksmeistern zu verabfolgen, welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und
vermöge ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Ver-
pflichtungen genügende Gewähr bieten.

1. Der bewerbende Meister muß seinen Beruf selbständig
betreiben. Seine Werksiätle soll den technischen An-
forderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm
aufzunehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und
Kunstfertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden, ihn
auch außerhalb der Werkstücke in Zucht und Ordnung
zu halten, zum fleißigen Besuch der gewerblichen Fort-
bildungs- oder Berufe schulen anzuhalten und zur
Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten,
überhaupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu
einer wohlgeregelten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht
im Elternhause verbleiben kann, in seinem eigenen
Haushalt Kost und Wohnung geben, eventuell ihm
zur Unterkunft in einer ordentlichen Familie behilflich
sein und für gesunde Verpflegung und zweckmäßige

Erziehung in derselben die Verantwortlichkeit über-
nehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des schweiz.

Normal-Lehrvertrages festzustellen und durch den

Schweizerischen Gewerbeverein zu genehmigen. Die
Dauer der Lehrzeit muß den vom Schweizerischen
Gewerbeverein für jedes Gewerbe aufgestellten Normen
entsprechen.

Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt auf Grundlage der

eingehenden schriftlichen Anmeldungen und mit möglichster
Berücksichtigung der verschiedenen Berufsarlen und Landesteile
durch den Centralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins. Den
Vorzug erhalten indes solche Meister, s.) die durch regel-
mäßige Teilnahme ihrer frühern Lehrlinge an Lehrlings-
Prüfungen bereits Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit aufzu-
weisen haben; b) welche Mitglied einer Sektion des Schweiz.
Gewerbevereins sind; o) an deren Wohnort eine gute Fach-
oder gewerbliche Fortbildungsschule sich befindet.

Die bezüglichen Pflichtenhefte und Anmeldungsformnlare
können beim Sekretariate des Schweizer. Gewerbevereins in
Zürich, das auch zu jeder weitern Auskunfterteilung bereit

ist, bezogen werden. Handwerksmeister, welche den ge-

forderten Verpflichtungen glauben entsprechen zu können, be-

lieben sich unter Beifügung der verlangten Zeugnisse bis
spätestens den 30. Januar 1896 bei uns schriftlich an-
zumelden.

Zürich, den 10. Dezember 1865.
Der Centralvorstand des Schweizer. Geweröevereins.

Verbandswesen.
Schweiz. Zieglcrvereiu. Derselbe hat in letzter Sitzung

zum Traktandum „Preise" beschlossen, es sei dem Centralvor-
stände zu beantragen: der Schweiz. Zieglerverein möge be-

schließen mit dem Jahre 1896 einen Aufschlag von 8°/g aus

sämtlichen Ziegelwaren und von allen Fabrikanten des

Schweizer. Zieglervereins eintreten zu lassen. — Die dies-

bezüglichen Cirkulare sollen vom Centralvorstande für alle

Mitglieder ausgearbeitet werden, ebenso soll den Nichtoereins-
Mitgliedern von dem Beschlusse resp. Aufschlag des Central-
Vorstandes Mitteilung gemacht werden.

Als letztes Traktandum wird über die schlechten Zahlungs-
usancen, die in diesem Fache und speziell bei der Sektion
Zürich walten, referiert und auch darüber beschlossen. Der
Schweiz Zieglerverein möge als allgemeine Norm sur Re-

gulierung der Thonwarenfabrikate sich einigen auf monatliche
Rechnungsstellung und Abgabe von drei Monat-Wechsel.

Eine sehr zahlreich besuchte Versammlung des Central-
Verbandes der Meister- und Gewerbevcreine von Zürich
faßte einstimmig folgende Resolution: „Die heutige Dele-
giertenversammlung, nach Kenntnisnahme, daß bis jetzt von
Seite der Glasermeister der Schutz der städtischen und staat-
lichen Organe vergeblich angerufen wurde, beschließt: Es ist

eine gehörig motivierte Eingabe an den Kantonsrat und

Großen Stadtrat zu richten, es möchten die obersten Instanzen,
sowohl Regierungsrat als engerer Stadtrat, den Auftrag
geben, unverzüglich die bezüglichen Gesetzesbestimmungen zu

veröffentlichen und den Meistern denjenigen Schutz zu bieten,
der ihnen als Bürger nach Gesetz und Recht zusteht. Im
übrigen spricht sie den Glasermeistern ihre volle Anerkennung
für ihr energisches Vorgehen in den jüngsten Streiktagen aus
und erklärt sich mit denselben solidarisch."

Obligatorische, hypothekarische Sicherstellung der For-
derungen der Handwerker bei Neubauten habe der deutsche

Gewerbeverein, so referierte Herr Stadtrat Koller in der

Montagsversammlung im „Weißen Wind" in Zürich als
notwendig erachtet und eine diesbezügliche Petition an den

Reichstag gerichtet. Auch wir in Zürich, erklärte der Redner,
sollten uns für solche Sicherstellung der Handwerker wieder

neu ins Zeug legen.



Kr. 38 SnufiriCtte fpttieigerifdje §atibtt)crfer=,3ettitug (Organ für bte offiziellen ißublifationen be§ ©ptnetg. ©eroerbeoeretnS) 613

Ser©eWerbet>crein<Scf|affpaufen gelangt in einer treffhp
rebigierten ©ingabe an ben grofeen ©tabtrat. Sie ©ingabe
berlangt, bafe bie Sepörben bet Vergebung nan fiäbtifpen
Slrbeiten bte piefigen fteuerga^Ienben £>anbmerfer unb ®e*
toerbetreibenben mepr berücffiptigen. Sag ©preiben geigt
an Seifpielen, toie notœenbtg eg ift, bafe bag fiäbtifpe ©ub=

tniffiongmefen in 3«funft bctt piefigen fèanbmerferftanb mepr
fpüpe. J.

Sie 2luêjtpten iieê ©efeijeniwurfê über bie ©rriptuitß
bon §anbtterîéïnmmern in Seuifplonb erfpeinen am
Seginn ber Seiptaggfeffion nid^t rofig. Sie „organifierten"
§anbmerfer, benen rer ©ntmurf in ber 3übftigfeit nipt toeit

genug gebt, tooHen Don ber Vorlage nichts roiffen, petitionieren
an ben Seipëtag um Slblepnung, unb bie fonferoatiae Sßreffe

unterftüpt unb fpürt biefe Dppofition, foöiel fie üermag. @g

banbelt fid) namentlich um ben „Sefäpigunggnapmeig" als
Sebingung für bie ©rtoerbung ber Septe eineg §anbmei£erg.
Sie ^Regierung hält ihn für nnbnrcbfübrbar.

(£(eftroted)ttifd)e unb etcftruc^emifdje
Mttttbîcfjau.

feleïtrifpe Suiißfritubüpti. ®err ®uper=3eßer liefe ben
Vertretern ber ©emeittben fianterbrnnnen unb ©rinbelmalb
in einer Konferenz, ber §err SRegiernngSrat Slartt beiwohnte,
burp feinen ©efretär bie ©rflärung abgeben, bafe im
F r ü p j a p r mit bem Sau ber erften ©eftion
ber 3ungfrattbabn begonnen werbe.

Srojett eincê eltïtrifpen Stufjugeë auf ben Montblanc.
Sap ber Sabn auf bie Snngfrau ein Slufgug auf ben

Stontblauc! ©o c^imärifdE) biefe 3bee aup Hingen mag,
fo befebäftigt fie bod) gegenwärtig eine SngapI frangöfifper
Ingenieure unb bürfte, wenn bag nötige Sapital gufammem
gebracht, auch zur Slugfüprung fommen. Sl. S. 3fartier,
Slinenfontroßeur, bat biefe originelle Sbee erfafet unb afle
nötigen Sorftubien gemacht, ©ein S'an befiehl, Wie ung
bag Satentbureau 3. gifcher in 2öien mitteilt, barin, bafe

er pon einem oberhalb beg Drteg ßpamounij in ber ©eehötje
bon 2200 Sleter gelegenen Sanfte aug eine ©alerie big gu
einem fenfrept unter ber ©p'fee beg Slontblanc liegenben
Sanfte führen miß. Siefe ®alerie ober biefer Sunnel hätte
eine Sänge bon 5700 Sletern, bie Sänge beS big gur ©pipe
auftoärtg gu führenben ©papteg würbe 2539 Sleter betragen.
§err 3fartier will fid) gur Surchführüng ber Slrbeit eineg
©aiffon im ©etoipte bon 20 Sonnen bebienen, melper
mittels ftarfer fÇeberu auf einem Slufguge ruht unb bie
Slrbeiter unb Soljrmafd)inen aufnimmt. Ser ©aiffon mürbe
bor ber boßfommenen Ferttgfteßung beg Sßerfeg nipt hinab*
gelaffen ; eg mufe bemnap feine Slnbrtngnng unb Sonftruftion
eine berartige fein, bafe er ber Sßirfung ber ©prengfdjüffe
Wiberftehen fann. 3anerhalb beg (SaiffonS befinben fip
Slafpinen, burp welcfje bie loggelöfte Felgmaffe gerfleinert
Wirb. 3ar £inaugfpaffung biefer Slaffe würbe man ftch
ber jebenfaßg gaplreicp angutreffenben Staffelläufe bebienen.
600 Sferbefräfte, bie Sir. 3fartier bem nahegelegenen SIroe-
ßuffe entnehmen miß, genügen gur 3nbetriebfepung aßer
Slafpinen. @in fèotel foß am fffufee beg Sunnelg, ein
anbereg oben auf bem Slontblanc erbaut werben. Sie Se*
förbernng ber Saffagiere, bie 30 Slinnten in Slnfprup
nimmt, würbe mittels eleftrifch betriebenen, in Pier ©tagen
angeorbneten Slufgugeg gesehen.

©leftrifpe ©irafeenbafen 3lltftätten löernecf. 3am
bauleitenben Sagenieuc mürbe tperr Sngenieur S ä f f üon
SUtftätten, gnm Saffier §err Süpeli»Ftep bon Slltfiätten
Gewählt.

©leftrifpe töopit auf ben ©rofjßlotfner. SIup ber
B797 Steter hohe ©rofeglocfner foß eine 3ahnrabbahn er*
halten, gür bie SInlage finb bie Sracierunggarbetten bereitg
öoßenbet. Siefe Arbeiten gehören gu ben intereffanteften

SergbapwSracierungen unb begannen bon £efligenblut ang.
Sefonberg fpmierig War bie Saffiernng beg ®ntthaleg. Sie
gange Serglehne, ©uttlfal big gum ©attel, faßt aufeer*
orbentltp fteil ab unb ift nur Wenig bemaefefen, meift Reifen
unb ©puttpalben, fo bafe bag Sluffupen eineg günftigeu
Srace bebeutenbe Slnforberungen fteßt. Um gur fünftigen
fjattefteße „@t. Sriccing" gu gelangen, mufete etft immer
eine ©äffe bon ©tanbpunft gu ©tanbpunft auggehauen
werben, ba feiig biefeter unb bermilbeier SSalb, teilg unburp*
bringlipeg Segföhren ©eftrüpp bag Sorbringen ungemein
erfdjmerte. ©ine ©teigung bon 10 big 12 Srog. wirb auf
biefer, fotoie auf ber ©treefe ^»eiligen&Iut ©utthal ©attel
nicht überfepritten. Son @t. Sriccing aug mufete mau fleh
ber ©teigeifen bebienen. Sleufeerft fdhwierig mar bie hinauf*
beförberung ber 3nftrumente. Slit einer ©teigung bon 18
big 20 Srogent gelang eg jefet, bie gefährlichen ffelëpartien
ber „böfeti Statte" gu übergehen. Saburp wirb bie Salm
bem Sereicpe ber fäprlip im grühjapr fidp mieberpotenben
©teinftürge entrüdft. ©g bleibt nun nodp eine genaue Unter=
fuepung ber SBafferfräfte übrig. Sag lefete ©tücf ift bag
gefâprlidpfte, eg erforbert ©teigeifen unb ©eile. Sauted nifepe

©cpwierigfeiten laffen fiep nirgenbg erwarten.

©in DiUliß eteïtrifcfe inftottierteê Sllonnenïlofter bürfte
eine Steuerung fein, bor ber felbft Sen SIEtba'S „Sßeg fepon
einmal bagetoefen" berftummen bürfte; einen berartig mobern
eingerichteten èonbent wirb nämlicp in Mrge Smerifa be=

fifeen, wo fiep in ber Säpe ber Siagara=gäße ein mit ßar=
meliter=Sonnen befepteg élofter befinbet, welcpeg bie irrige
Slnfidjt, bafe Slöfter unb anbere religiöfe 3"ftitute ben Seue=

rutigen ber Sedjnif im aßgemeinen abpolb gu fein pflegen,
grünbliip baburdj wiberlegt, bafe bie Drbengfdiweftern fiep

non ber Siagara Sower ©ompant), welche befanntlid) bie

Sraft ber berühmten SSafferfäße in ©leftrigität umfepi, einen

ftarfen ©trom in ipr §eim leiten laffen, womit niept aßein
afle Säume eleftrifdp beleuchtet, fonbern auep burcp ®leftri=
gität bepefgt werben, ebenfo Wie in ber ®Iofterfücpe nunmepr
bie Sarole „toepe mit ©leftrigität" lautet; ebenfo läfet fiep
bag Slofter eleftrifcp betriebene Slufgüge, Slättemafcpinen, furg
bie neueften ©rrungenfepaften ber ©leftroteepnif befepaffen, fo
bafe bag f?eim ber frommen ©cpmeftem eine eleftrifcpe Slufter«
anftatt bitben wirb, in einer Slannigfaltigfeit unb Soß£ommen=
peit ber betr. ©inridjtungen, mie fie fonft noep faum gu finben
fein bürfte.

©leïtrifcpc Slattalbcofe. 3n Sonawanba, Sew=2)orf,
mürbe ber Seweig geliefert, bafe bag neue ©pftem ber gort=
bemegung bon Sanalbooten burcp eleftrifcpe Alraft, bie an ben

ffäßen beg Siagara ergeugt wirb, niept nur aßen 2lnforber=
ungen entfpriept, fonbern auep ulg ein bebeutenber gortfipritt
gegenüber ber bisherigen Fortbewegung bon Sîanalbooten
burcp Sterbe ober Sampffraft begeiepnet werben mufe. Ser
©djöpfer ift Sicparb Samb ang SorfolE. Sie 3ufß)auer
bradpen in oprenbetänbenbeg 3ubelgefcprei aug, alg bte beiben
fanalboote „Sen Dbeß" unb „Seuben Fo£" naep ©cplufe
beg eleftrifcpen ©tromeg fip längs begfabelg, äpnlip wie
ein eleftrifch betriebener ©trafeenbapnwagen, in ber Sichtung
uad) Suffalo gu, in Setoegung fepten. Sie Sorteile beg

neuen ©pftemg liegen flar auf ber §anb. Sie foften ber

Seföcberung eineg far.albooteg bon 240 Sonnen ©epalt
bon Suffalo nap Sllbanp burp Sferbefraft betragen 43 Soß.
nnb bnrp Sampffraft 18 Soßarg, burp ©leftrigität aber

nur 8 Soßarg. Slufeerbem wirb burp bie ©leftrigität eine

folpe ©.fpwinbigfeit ergielt, bafe ein Soot in berfelben 3ett,
bie früher für eine Faptt erforberlip war, fept beren gwet
mapen fann. — Sie 3bee, Soote mittelft oberirbifper ©trom=
guleitung gu beförbern, wirb aup bei ber europäifpen Ftufe"
fpiffaprt Snmenbung finben. 3ft einmal genügenbe eleftrifpe
fraft borpanben, fo ftept betfpielgmetfe ber ©inriptung eineg

regelmäfeigen ©piffoerfeprg auf bem Spein gwifpen Safel
unb ©trafeburg niptg mepr gegenüber.
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Der Gewerbeverein Schaffhausen gelangt in einer trefflich
redigierten Eingabe an den großen Stadtrat. Die Eingabe
verlangt, daß die Behörden bei Vergebung von städtischen
Arbeiten die hiesigen steuerzahlenden Handwerker und Ge-
werbetreibenden mehr berücksichtigen. Das Schreiben zeigt
an Beispielen, wie notwendig es ist, daß das städtische Sub-
missionswesen in Zukunft den hiesigen Handwerkerstand mehr
schütze. st.

Die Aussichten des Gesetzentwurfs über die Errichtung
von Handwerkskammern in Deutschland erscheinen am
Beginn der Reichtagssession nicht rosig. Die „organisierten"
Handwerker, denen ter Entwurf in der Zünftigkeit nicht weit
genug geht, wollen von der Vorlage nichts wissen, petitionieren
an den Reichstag um Ablehnung, und die konservative Presse
unterstützt und schürt diese Opposition, soviel sie vermag. Es
handelt sich namentlich um den „Befähigungsnachweis" als
Bedingung für die Erwerbung der Rechte eines Handweikers.
Die Regierung hält ihn für undurchführbar.

Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.
Elektrische Jungfraubahn. Herr Guyer-Zeller ließ den

Vertretern der Gemeinden Lauterbrunnen und Grindelwald
in einer Konferenz, der Herr Regierungsrat Marti beiwohnte,
durch seinen Sekretär die Erklärung abgeben, daß im
Frühjahr mit dem Bau der ersten Sektion
der Jungfrau bahn begonnen werde.

Projekt eines elektrischen Auszuges auf den Montblanc.
Nach der Bahn auf die Jungfrau ein Aufzug auf den

Montblanc! So chimärisch diese Idee auch klingen mag,
so beschäftigt sie doch gegenwärtig eine Anzahl französischer
Ingenieure und dürfte, wenn das nötige Kapital zusammen-
gebracht, auch zur Ausführung kommen. M. P. Jsartier,
Minenkontrolleur, hat diese originelle Idee erfaßt und alle
nötigen Vorstudien gemacht. Sein Plan besteht, wie uns
das Patentbureau I. Fischer in Wien mitteilt, darin, daß
er von einem oberhalb des Ortes Chamounix in der Seehöhe
von 2200 Meter gelegenen Punkte aus eine Galerie bis zu
einem senkrecht unter der Spche des Montblanc liegenden
Punkte führen will. Diese Galerie oder dieser Tunnel hätte
eine Länge von 5700 Metern, die Länge des bis zur Spitze
aufwärts zu führenden Schachtes würde 2539 Meter betragen.
Herr Jsartier will sich zur Durchführüng der Arbeit eines
Caisson im Gewichte von 20 Tonnen bedienen, welcher
mittels starker Federn auf einem Aufzuge ruht und die
Arbeiter und Bohrmaschinen aufnimmt. Der Caisson würde
vor der vollkommenen Fertigstellung des Werkes nicht hinab-
gelassen; es muß demnach seine Anbringung und Konstruktion
eine derartige sein, daß er der Wirkung der Sprengschüsse
widerstehen kann. Innerhalb des Caissons befinden sich

Maschinen, durch welche die losgelöste Felsmasse zerkleinert
wird. Zur Hinausschaffung dieser Masse würde man sich

der jedenfalls zahlreich anzutreffenden Wasserläufe bedienen.
600 Pferdekräfte, die Mr. Jsartier dem nahegelegenen Arve-
flusse entnehmen will, genügen zur Inbetriebsetzung aller
Maschinen. Ein Hotel soll am Fuße des Tunnels, ein
anderes oben auf dem Montblanc erbaut werden. Die Be-
förderung der Passagiere, die 30 Minuten in Anspruch
nimmt, würde mittels elektrisch betriebenen, in vier Etagen
angeordneten Aufzuges geschehen.

Elektrische Straßenbahn Altstätten-Berneck. Zum
bauleitenden Ingenieur wurde Herr Ingenieur Näff von
Altstätten, zum Kassier Herr Bücheli-Frey von Altstälten
gewählt.

Elektrische Bahn auf den Großglockner. Auch der
3797 Meter hohe Großglockner soll eine Zahnradbahn er-
halten. Für die Anlage sind die Tracierungsarbeiten bereits
vollendet. Diese Arbeiten gehören zu den interessantesten

Bergbahn-Tracierungen und begannen von Heiligenblut aus.
Besonders schwierig war die Passiernng des Gutthales. Die
ganze Berglehne, Gutthal bis zum Sattel, fällt außer-
ordentlich steil ab und ist nur wenig bewachsen, meist Felsen
und Schutthalden, so daß das Aufsuchen eines günstigen
Trace bedeutende Anforderungen stellt. Um zur künftigen
Haltestelle „St. Briccius" zu gelangen, mußte erst immer
eine Gasse von Standpunkt zu Standpunkt ausgehauen
werden, da teils dichter und verwildeter Wald, teils undurch-
dringliches Legföhren-Gestrüpp das Vordringen ungemeiu
erschwerte. Eine Steigung von 10 bis 12 Proz. wird auf
dieser, sowie auf der Strecke Heiligenblut-Gutthal-Sattel
nicht überschritten. Von St. Briccius aus mußte man sich

der Steigeisen bedienen. Aeußerst schwierig war die Hinauf-
beförderung der Instrumente. Mit einer Steigung von 18
bis 20 Prozent gelang es jetzt, die gefährlichen Felspartien
der „bösen Platte" zu übergehen. Dadurch wird die Bahn
dem Bereiche der jährlich im Frühjahr sich wiederholenden
Steinstürze entrückt. Es bleibt nun noch eine genane Unter-
suchung der Wasserkräfte übrig. Das letzte Stück ist das
gefährlichste, es erfordert Steigeisen und Seile. Bauteck irische

Schwierigkeiten lassen sich nirgends erwarten.

Ein völlig elektrisch installiertes Nonnenkloster dürfte
eine Neuerung sein, vor der selbst Ben Akiba's „Alles schon

einmal dagewesen" verstummen dürfte; einen derartig modern
eingerichteten Konvent wird nämlich in Kürze Amerika be-

sitzen, wo sich in der Nähe der Niagara-Fälle ein mit Car-
meliter-Nonnen besetztes Kloster befindet, welches die irrige
Ansicht, daß Klöster und andere religiöse Institute den Neue-

rungen der Technik im allgemeinen abhold zu sein Pflegen,
gründlich dadurch widerlegt, daß die Ordensschwestern sich

von der Niagara Power-Company, welche bekanntlich die

Kraft der berühmten Wasserfälle in Elektrizität umsetzt, einen

starken Strom in ihr Heim leiten lassen, womit nicht allein
alle Räume elektrisch beleuchtet, sondern auch durch Elektri-
zität beheizt werden, ebenso wie in der Klosterküche nunmehr
die Parole „Koche mit Elektrizität" lautet; ebenso läßt sich

das Kloster elektrisch betriebene Auszüge, Plättemaschinen, kurz
die neuesten Errungenschaften der Elektrotechnik beschaffen, so

daß das Heim der frommen Schwestern eine elektrische Muster-
anstatt bilden wird, in einer Mannigfaltigkeit und Vollkommen-
heit der betr. Einrichtungen, wie sie sonst noch kaum zu finden
sein dürfte.

Elektrische Kanalboote. In Tonawanda, New-York,
wurde der Beweis geliefert, daß das neue System der Fort-
bewegung von Kanalbooten durch elektrische Kraft, die an den

Fällen des Niagara erzeugt wird, nicht nur allen Anforder-
ungen entspricht, sondern auch als ein bedeutender Fortschritt
gegenüber der bisherigen Fortbewegung von Kanalbooten
durch Pferde oder Dampfkraft bezeichnet werden muß. Der
Schöpfer ist Richard Lamb aus Norfolk. Die Zuschauer
brachen in ohrenbetäubendes Jubelgeschrei aus, als die beiden
Kanalboote „Ben Odell" und „Reuben Fox" nach Schluß
des elektrischen Stromes sich längs de s Kabels, ähnlich wie
ein elektrisch betriebener Straßenbahnwagen, in der Richtung
nach Buffalo zu, in Bewegung setzten. Die Vorteile des

neuen Systems liegen klar auf der Hand. Die Kosten der

Beförderung eines Kanalbootes von 240 Tonnen Gehalt
von Buffalo nach Albany durch Pferdekraft betragen 43 Doll,
und durch Dampfkraft 18 Dollars, durch Elektrizität aber

nur 8 Dollars. Außerdem wird durch die Elektrizität eine

solche G.schwindigkeit erzielt, daß ein Boot in derselben Zeit,
die früher für eine Fahrt erforderlich war, jetzt deren zwei
machen kann. — Die Idee, Boote mittelst oberirdischer Strom-
Zuleitung zu befördern, wird auch bei der europäischen Fluß-
schiffahrt Anwendung finden. Ist einmal genügende elektrische

Kraft vorhanden, so steht beispielsweise der Einrichtung eines

regelmäßigen Schiffsverkehrs auf dem Rhein zwischen Basel
und Straßburg nichts mehr gegenüber.
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